
Aufnahme von ausübenden Mitgliedern.
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Jeder männliche Einwohner, der sein 17. Lebensjahr vollendet hat,
sich eines unbescholtenen Rufes erfreut und für den Vereins-
zweck körperliche Fähigkeit besitzt, kann Mitglied des Vereins
werden. Die Aufnahme erfolgt über Anmeldung beim Komman-
dant durch die Vereinsversammlung in schriftlicher Abstimmung,
wozu die absolute Mehrheit der versammelten Mitglieder erforder-
ich ist.

Ehrenmitglieder.
S 5
Ehrenmitglied wird jeder Feuerwehrmann, wenn er 25 Jahre aktiv
im Verein gedient hat. Die Pflichten dem Verein gegenüber er-
Öschen erst, wenn das betreffende Mitglied vom Aktivdienst zu-
rück tritt.

Rechte der Mitglieder.
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Die ausübenden Mitglieder haben:
I. das Stimm- und Wahlrecht;

2. das Recht in den Versammlungen Anträge zu stellen.

Pflichten der ausübenden Mitglieder.
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Jedes ausübende Mitglied ist verpflichtet:
1: Den Vereinsbeschlüssen sich zu fügen.

2. Die von der Vereinsleitung festgesetzten Proben und Versamm-
lungen pünktlich und regelmässig zu besuchen.

3. Zur Verwirklichung des Vereinszweckes sein Möglichstes bei-
zutragen.

4. Den Anordnungen der Vorgesetzten pünktlich zu gehorchen
und den vom Verein beschlossenen Dienstvorschriften Folge zu
leisten.
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